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1. Einleitung 

Mehr als dreißig Jahre nach ihrem Ende wirft die Deutsche Demokratische Republik 
(DDR) noch viele Fragen auf. Die Auseinandersetzung mit dem politischen und 
rechtlichen Erbe wird bis heute von Spannungen geprägt – zwischen Erinnerungs- 
kultur, kritischer Aufarbeitung und den Rehabilitationsinteressen der Opfer des 
SED-Regimes. Während das sog. politische Strafrecht schon recht gut aufgearbeitet 
ist1 und wenig Raum für nostalgische Betrachtungsweisen lässt, ist das allgemeine 
Strafrecht – insbesondere dessen dogmatische Grundlagen – wissenschaftlich noch 
unzureichend untersucht.2 

Dabei kann die geschichtliche Aufarbeitung des DDR-Strafrechts einen ent- 
scheidenden Beitrag für unser heutiges Verständnis über die Funktionsweise von 
Diktaturen liefern. Die DDR bietet dafür einen besonderen Anknüpfungspunkt: 
Gerade weil die DDR nicht mehr existiert, viele ihrer internen Verwaltungsabläufe 
jedoch dokumentiert geblieben sind, eröffnet die Erforschung des DDR-Rechts und 
der Verwaltung des SED-Staates eine einmalige Möglichkeit, die Funktionsweise 
von Diktaturen aus ihrem Inneren heraus zu analysieren. Von besonderem Inter- 
esse ist dabei die Frage, wie Diktaturen eigene Gesetze entwickeln — denn Recht 
ist stets das Ergebnis eines Entscheidungsfindungsprozesses. Die Rekonstruktion 
der hierbei berücksichtigten Parameter kann im besten Fall Rückschlüsse auf die 
Funktionsweise eines politischen Systems sowie auf dessen Entwicklungs- und 
Wandlungsfähigkeit zulassen. 

Diese Arbeit widmet sich der Entwicklung des Strafgesetzbuches der DDR (StGB- 
DDR), welches 1968 in Kraft trat. Im Mittelpunkt steht dabei die Analyse der 
Schuldregelungen, die ein zentrales Grundproblem des Strafrechts berühren. Zum 
Zeitpunkt der Gründung der DDR im Jahr 1949 war die dogmatische Einordnung 
der Schuld als Rechtsinstitut auch in der Bundesrepublik noch nicht eindeutig ent- 

1 Siehe exemplarisch: Süẞ, Politisch mißbraucht?; Keller, Die strafrechtliche Aufarbeitung von 
DDR-Justizunrecht; Gursky, Politische Strafjustiz der DDR; Kaiser/Mestrup, Politische Verfol- 
gung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena von 1945 bis 1989; Gürtler, Vergangenheit im 
Spiegel der Justiz; Lindenheim, Verdeckte Ermittler. 

2 Es gibt zum Strafrecht lediglich ein paar wenige Überblicksarbeiten – darunter die Habilitati- 
onsschrift von Moritz Vormbaum, der sich mit den sozialistischen Strafgesetzen der DDR aus- 
einandergesetzt hat (M. Vormbaum, Das Strafrecht der DDR), Jan Schröder, der sich mit der 
generellen Funktionsweise des Rechts der DDR, u. a. aber auch des Strafrechts beschäftigt hat (J. 
Schröder, in: JZ 2017, 731; J. Schröder, Recht als Wissenschaft) und Christian Mahlmann, der 
eine Monografie zum Verhältnis von Klassenkampftheorie und Verbrechenslehre geschrieben hat 
(Mahlmann, Strafrechtswissenschaft der DDR. Klassenkampftheorie und Verbrechenslehre). 

© 2025 Böhlau Brill Deutschland GmbH 
ISBN Print: 9783412534141 ISBN E-Book: 9783412534165 



Zara Luisa Gries: Schuldlehre in der DDR 
18 Einleitung 

schieden. Die Frage, wie die DDR-Rechtswissenschaft ihren eigenen Schuldbegriff 
entwickelte, ist daher von besonderer Bedeutung. 

Im Fokus der Untersuchung steht daher die (in der DDR geführte) juristische 
Diskussion zur strafrechtlichen Schuld, die sowohl hinsichtlich ihrer Methodik als 
auch hinsichtlich ihres Inhalts und der beteiligten Akteure analysiert wird. Ziel 
ist es, auf der einen Seite die dogmatische Entwicklung der Schuldlehre nachzu- 
zeichnen und auf der anderen Seite Einblicke in Entscheidungsfindungsprozesse 
innerhalb der DDR-Gesetzgebung zu gewinnen. Zu diesem Zweck wird nicht 
nur einschlägige DDR-Literatur, insbesondere juristische Fachzeitschriften3 und 
Monografien, ausgewertet, sondern auch Archivmaterial hinzugezogen, um die 
Diskussion in ihren politischen und wissenschaftlichen Kontext zu stellen. Diese 
Quellenanalyse ermöglicht es, das Spannungsfeld zwischen politischer Steuerung 
und akademischer Tätigkeit in der DDR zu rekonstruieren. 

Das Archivmaterial umfasst vor allem Aktenbestände des Bundesarchivs 
(BArch),4 das tiefergehende Einblicke in die Arbeit des Ministeriums der Justiz 
(MdJ) auch in Verbindung mit Verlagen und Fachzeitschriften erlaubt. Die Sichtung 
der Quellen legt zwei Vermutungen nahe, die den Ausgangspunkt der weiteren 
Analyse bilden: 1. Die Diskussionen in den Fachzeitschriften wurden vorbereitet und 
gelenkt, sodass die Fachzeitschriften kein Medium der Entscheidungsfindung waren, 
und 2. Die für die Entscheidungsfindung relevanten Diskussionen wurden an anderer, 
nichtöffentlicher Stelle geführt. 

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Analyse ist die Frage, ob die DDR-Juristen eine 
eigene Schuldkonzeption entwickelten und ob diese (z. B. durch politische Ent- 

3 Relevant für die Thematik der Schuld waren insbesondere die „Neue Justiz (NJ)“ und die „Staat 
und Recht (SuR)“. 

4 Das Aktenmaterial wurde insbesondere in Bezug auf die 1957 gegründete StGB-Kommission re- 
cherchiert. Dabei wurden folgende Schlagworte verwendet: „Grundkommission“, „Kommission*“, 
„*Kommission“, „Allgemeiner Teil“, „StGB“, „Strafgesetzbuch“, „Schuld“, „Zurechnungsfähigkeit“. 
In Verbindung mit der erweiterten Suche, in der auch verwandte Akten angezeigt wurden, wurden 
über 180 Akten ausfindig gemacht und durchgesehen. Gefunden wurden dabei überwiegende 
Teile der StGB-Kommissions- und Staatsratssitzungen, die sich in Protokollen in den Akten wie- 
derfinden. Zudem wurden auch verschiedene Gesetzesentwürfe für den Allgemeinen Teil eines 
Strafgesetzbuches der DDR gefunden. Angemerkt werden muss, dass bezogen auf die erste Ge- 
setzgebungskommission 1952/1953 hauptsächlich auf die veröffentlichten Primärquellen und die 
Ausarbeitungen der Sekundärliteratur zurückgegriffen wurde, da diese sich schon ausführlich mit 
der Kommission befasst hat und die vom Ministerium der Justiz (MdJ) im Bundesarchiv (BArch) 
eingesehenen Akten nur vereinzelt Unterlagen zu dieser Kommission aufwiesen. Des Weiteren 
ist zu beachten, dass die Akten überwiegend unpaginiert sind und deshalb versucht wird, eine 
Zuordnung über die Beschreibung der einzelnen Dokumente in den Fußnoten zu ermöglichen. 
Die Zitierweise wurde dem Vorschlag des BArch entnommen. 
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scheidungen oder auch Rückgriffe auf Philosophen) beeinflusst worden ist.5 Damit 
schließt die dritte These der Arbeit an: 3. Die DDR-Rechtswissenschaft entwickelte 
keine eigenen Schuldkonzeptionen. Es liegt nahe, dass die DDR sich diesbezüglich 
an der Sowjetunion orientierte, deren Weltbild als Vorbild gesehen wurde.6 So 
lautet die letzte These der Arbeit: 4. Die DDR-Rechtswissenschaft orientierte sich 
hinsichtlich der Entwicklung einer Schuldkonzeption an der Sowjetunion. 

Die Arbeit betrachtet somit den Themenkomplex aus verschiedenen Blickwinkeln. 
Zum einen wird die sich über die Jahre verändernde Diskussion zur strafrechtlichen 
Schuld und die Art und Weise, wie diese Diskussion geführt wurde, detailliert 
beleuchtet und in ihren Kontext eingeordnet. Zum anderen wird dargestellt, was 
in der DDR-Rechtswissenschaft bis 1968 inhaltlich unter strafrechtlicher Schuld 
verstanden wurde. Auf diese Weise können die Leser nachvollziehen, wie politische 
Veränderungen die Auffassung von Schuld in der DDR beeinflusst haben. 

Im ersten Kapitel werden die Grundlagen zur Arbeitsweise der DDR-Rechts- 
wissenschaft allgemein gelegt. Diese Grundlagen werden in den nachfolgenden 
Kapiteln immer wieder aufgegriffen und vertieft. 

Die Kapitel zwei bis sieben analysieren den Schuldbegriff und die wissenschaft- 
liche Diskussion zu diesem Thema zwischen 1949 und 1968, bis zum Inkrafttreten 
des StGB-DDR. Die Kapitel zwei bis sieben werfen dabei immer wieder einen 
Blick auf die Akteure, welche die Schulddiskussion maßgeblich prägten. Da viele 
der DDR-Juristen bisher weitgehend unbekannt sind, enthält der Anhang der 
Dissertation Kurzbiografien, die die Einordnung dieser Persönlichkeiten und deren 
Werdegang, insbesondere den von John Lekschas, erleichtern. 

5 Zur Schuld im Strafrecht der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) selbst gibt es so gut 
wie keine aktuelle Literatur, was die Aufarbeitung dieser Fragen noch dringlicher macht. Ein Zeit- 
schriftenartikel, der sich vornehmlich mit der Rechtfertigung und der Schuld im sozialistischen 
Strafrecht der DDR beschäftigt, lässt sich in die 90er Jahre zurückdatieren (Renzikowski, in: ZStW 
1994, 93). Dissertationen gibt es drei, die sich mit dem Thema auseinandersetzen: von Wolfgang- 
Eckhardt v. Lingelsheim-Seibicke (Lingelsheim-Seibicke, Der „materielle Verbrechensbegriff “ 
und die Schuldfrage im Strafrecht der SBZ), Barbara-Ute Blechschmid (Blechschmid, Schuld 
und Verantwortung) und Reinhard Kuhn (Kuhn, Schuld als Entscheidung und Verantwortungs- 
losigkeit). Sie alle haben gemeinsam, dass sie aus den 60er und 70er Jahren stammen und von 
Autoren der Bundesrepublik geschrieben wurden, sodass der Blickwinkel der Arbeiten eine west- 
deutsche Perspektive aufweisen dürfte. Ähnlich muss auch der westdeutsche Autor F.-C. Schroeder 
eingeordnet werden, der sich als Einziger wiederholt mit der Schuld auseinandergesetzt hat und 
eine Monografie sowie mehrere Beiträge zur Schuld der DDR verfasst hat (F.-C. Schroeder, 
Das Strafrecht des realen Sozialismus; F.-C. Schroeder, in: ROW 1961, 261; F.-C. Schroeder, 
in: Jahrbuch für Ostrecht 1973, 9; F.-C. Schroeder, in: ZStW 1979, 1065). Diese Werke liegen 
mittlerweile so weit zurück, dass sie selbst Gegenstand der Rechtsgeschichte sind. 

6 So sollte die DDR nach dem sowjetischen Vorbild errichtet werden. Vgl. K. Schroeder, Der SED- 
Staat, S. 91 f. und Kirchheimer, in: Archiv des Öffentlichen Rechts 1960, 1 (S. 49). 
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Abb. 1: Überblick über die Gesetzgebungskommissionen 
7 Bei den „Grundsätzen“ handelt es sich um Richtlinien, die für die Unionsrepubliken vom 
Obersten Sowjet der U.d.S.S.R erlassen worden sind. Sie finden sich abgedruckt in: F.-C. Schroe- 
der/Maurach, Die Grundsätze der Strafgesetzgebung. 

Das achte Kapitel stellt die Regelungen zur Schuld, wie sie im StGB-DDR in 
Kraft getreten sind, dar. Eine anschließende Stellungnahme betrachtet, welche 
Änderungen oder Verbesserungen die neuen Regelungen im Vergleich zu den 
vorherigen Regelungen brachten. 

Im letzten Kapitel, den Schlussbetrachtungen, wird der gesamte Entwicklungs- 
verlauf zu den Schuldregelungen zusammengefasst und mit der Entwicklung des 
Schuldbegriffs kontextualisiert. 
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2. Terminologische und konzeptionelle Grundlagen 

Zunächst sollen grundlegende Begrifflichkeiten und konzeptionelle Grundlagen 
für die sich anschließende Darstellung der Schulddiskussion geklärt werden. Dies 
betrifft zum einen den methodischen Aspekt (Thesen 1 und 2), bei welchem die 
Besonderheiten der rechtswissenschaftlichen Praxis in der DDR herausgearbei- 
tet werden sollen, und den materiellen Aspekt (Thesen 3 und 4), unter welchem 
zunächst definiert werden muss, welche Punkte überhaupt Analysegegenstand 
dieser Arbeit sind und welchen Stand die Diskussion zur Schuld 1949 erreicht hatte. 
Dies ist notwendig, um einen Anknüpfungspunkt für die Schulddiskussion der 
DDR-Rechtswissenschaft zu schaffen, die auf den, Ende der 1940er Jahre noch 
herrschenden Streit um das Verständnis der Schuld einging. 

I. Grundlagen für den Rahmen und die Methodik der Schulddiskussion 

Bei den Grundlagen zur Methodik geht es um Aspekte, die den Stil und die Her- 
angehensweise der Diskussion betreffen. Diese werden an den Anfang der Arbeit 
gesetzt, da sie die gesamte Diskussion betreffen und in der historischen Aufarbei- 
tung, bis auf einzelne Stellen, nicht gesondert dargestellt werden. Trotzdem bilden 
sie einen wichtigen Anhaltspunkt dafür, wie rechtswissenschaftliche Diskussionen 
im Strafrecht der DDR geführt worden sind. Zwei dieser Besonderheiten, deren 
sich der Leser von wissenschaftlichen Werken aus der DDR bewusst sein sollte, 
sollen hier aufgezeigt werden. Dazu zählt zum einen, dass die rechtswissenschaft- 
lichen Fachdiskussionen beplant wurden, und zum anderen, dass man sich auch in 
rechtswissenschaftlichen Werken von der Bundesrepublik abzugrenzen pflegte. Im 
Verlaufe der Hauptkapitel wird dabei immer wieder, insb. auf die Beplanung der 
Fachdiskussion, verwiesen werden. 

1. Beplanung der Fachdiskussion in der DDR 

Wissenschaft wurde in der DDR beplant.1 Dies traf auch auf die Rechtswissenschaft 
in der DDR zu. Im Jahr 1952 wurden die Forschungsleitstellen der Universitäten 
vom Staatssekretariat angeleitet, Forschungsarbeiten zu melden.2 Im Jahr 1953 wur- 

1 Voigt, Staats- und rechtswissenschaftliche Forschungsplanung, S. 6 f. Siehe auch Voigt mit weiteren 
Nachweisen (m.w.N.) auf den S. 6 ff. zum Wissenschaftsverständnis der DDR. 

2 Voigt, Staats- und rechtswissenschaftliche Forschungsplanung, S. 40. 
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de erstmals ein Jahresarbeitsplan in der Deutschen Verwaltungsakademie „Walter 
Ulbricht“ (DVA) erstellt.3 Ab diesem Jahr wurde die Forschungstätigkeit durch 
Forschungspläne beplant.4 Das Deutsche Institut für Rechtswissenschaft (DIR), 
welches 1952 durch eine Anordnung des MdJ gegründet und dem MdJ angegliedert 
worden war,5 war für die Erstellung der Forschungspläne verantwortlich.6 Das DIR 
hatte darüber hinaus auch eine eigens eingerichtete Abteilung „Publikationen“.7 Es 
arbeitete in Bezug auf die Umsetzung der Forschungspläne (z. B. in der Fachzeit- 
schrift Staat und Recht (SuR)) eng zusammen mit der DVA.8 Die Forschungspläne 
erfassten verschiedene Themenbereiche und wurden in Bezug auf das Strafrecht 
auch überwiegend umgesetzt.9 Dies zeigt, wie der Staat die rechtswissenschaftliche 
Diskussion mitorganisierte. Den Forschungsplänen wurde dabei von staatlicher 
Seite eine ähnlich zentrale Rolle wie den wirtschaftlichen Produktionsplänen bei- 

3 Bernhardt, Die Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft, S. 74. Bei der DVA 
handelte es sich um die Vorläuferin der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft 
„Walter Ulbricht“ (DASR), welche den Kadernachwuchs ausbildete. Zur Geschichte der DVA und 
der DASR siehe Bernhardt, Die Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft. 

4 1. Entwurf des Forschungs- und Arbeitsplans des Deutschen Instituts für Rechtswissenschaft 
(DIR) 1954/55 vom 18.6.1954, BArch DP 1/21011; Vorlage für den Forschungsplan von 1955/56, 
BArch DP 1/21011. In einem Dokument des DIR („Vorlage zum 1. Tagesordnungspunkt der 
Abteilungsleitertagung am 2. Dezember 1955“ vom 29.11.1955) findet sich auf S. 2 der Hinweis, 
dass die „[…] Vorbereitungen für die Aufstellung des Forschungsplanes 1956/57 […] unmittelbar 
nach der 3. Parteikonferenz, d. h. im April 1956 aufgenommen […]“ werden würden und der 
Forschungsplan bis Ende Juni 1956 aufzustellen sei (BArch DP 1/21011). Für das Jahr 1955/56 
existierte eine Vorlage für einen Forschungsplan (BArch DP 1/21011). 

5 Bernhardt, Die Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft, S. 21. 
6 Vgl. z. B. Schreiben des DIR an das MdJ vom 4.11.1955 zum Forschungsplan der Abteilung 

Strafrecht 1955/1956, BArch DP 1/21011. Für das Strafrecht war die Abteilung „Strafrecht“ des 
DIR zuständig (vgl. z. B. Schreiben des DIR an das MdJ vom 4.11.1955 zum Forschungsplan der 
Abteilung Strafrecht 1955/1956, BArch DP 1/21011). Zur weitergehenden Tätigkeit des DIR siehe 
Voigt, Staats- und rechtswissenschaftliche Forschungsplanung, S. 32 ff. 

7 Das ergibt sich aus dem Protokoll der Parteiversammlung der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
des Deutschen Instituts für Rechtswissenschaft ebenso wie aus einem Vermerk der Abteilung 
Publikationen über die Redaktionsarbeit in der Abteilung Publikationen vom 22.11.1955, BArch 
DP 1/21011. 

8 Bernhardt, Die Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft, S. 75. Ab dem Jahr 
1954/55 wurden Zeitschriftenartikel nicht mehr explizit von den Forschungsplänen erfasst (Mit- 
teilungsblatt Nr. 6/1954 des Deutschen Instituts für Rechtswissenschaft vom 20.12.54, BArch DP 
1/21011, S. 4 des Mitteilungsblattes). 

9 Das lässt sich aus einem Vergleich zwischen den Vorschlägen für Forschungspläne und den 
tatsächlich veröffentlichten Arbeiten ziehen. Anders muss die Situation für das Zivilrecht beurteilt 
werden. Dazu Voigt, Staats- und rechtswissenschaftliche Forschungsplanung, S. 48 m.w.N. 
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gemessen.10 Besonders deutlich wird dies im Mitteilungsblatt NR. 1–2/1955 des 
DIR vom 5.4.1955. Dort hieß es: 

Nur wenige Mitglieder [des DIR] sind sich bereits voll der Tatsache bewußt geworden, 
dass sie mit der Durchführung der von ihnen […] [durch die Forschungspläne] über- 
nommenen Arbeiten bei der Erfüllung einer zentralen staatlichen Aufgabe mitwirken.11 

a) Inhaltliche Gestaltung der Forschungspläne 

Die Forschungspläne enthielten Themen, Autoren und den Umfang, zu denen eine 
Publikation in Arbeit oder gewünscht war.12 Daraufhin wurden einzelne Personen 
beauftragt, zu diesen Themen zu schreiben.13 Ein solches Thema wurde z. B. so um- 
rissen: „Schuld im Strafrecht der DDR“.14 Bei den beauftragten Arbeiten handelte 
es sich somit um klar abgegrenzte Themenbereiche, mit denen sich der jeweilige 
Autor befasste.15 Dies könnte dazu geführt haben, dass die Rechtswissenschaftler 
in den ihnen zugewiesenen Bereichen blieben und es zumindest bei den Publika- 
tionen wenig Schnittpunkte für Diskussionen gab. Ob dies der Fall war, wird in 
den folgenden Hauptkapiteln untersucht. 

b) Publizistische Tätigkeit ohne Auftrag 

Die Erstellung von Publikations- und Forschungsplänen schloss die Möglichkeit, 
selbständig publizistisch tätig zu werden, nicht aus. Allerdings mussten sich die 
Autoren an der Linie der Partei orientieren.16 Man nahm Arbeiten auf, die „[…] 
nach der Thematik zur Aufnahme geeignet [waren] und bei denen von der Per- 
sönlichkeit des Bearbeiters her – sofern es sich nicht um Mitglieder der Abteilung 
selbst handelt[e] – eine Gewähr dafür gegeben [war], dass das gestellte Thema 

10 BArch DP 1/21011, S. 2 des Mitteilungsblattes. 
11 BArch DP 1/21011, S. 2 des Mitteilungsblattes. 
12 Vorschlag für den Forschungsplan von 1955/56, BArch DP 1/21011. 
13 So teilte die Abteilung Strafrecht des Deutschen Instituts für Rechtswissenschaft Hilde Benjamin 

in einem Brief vom 4.11.55 mit, dass Genosse Walter Orschekowski sich bereit erklärt habe, ab 
Januar 1956 die populärwissenschaftliche Ausarbeitung „Das Strafrecht der DDR“ zu übernehmen 
(BArch DP 1/21011; vgl. auch das Dokument „Übersicht über den Stand der Herausgabe von Lehr- 
Materialien und Übersetzungen“, BArch DP 1/21011). Siehe auch Mitteilungsblatt Nr. 6/1954 des 
DIR vom 20.12.54, BArch DP 1/21011. Zur Biografie von Walter Orschekowski siehe Anhang II.8. 

14 Bei der Arbeit handelt es sich um die sich in Planung befindliche Habilitationsschrift von John 
Lekschas, die sich in dem Vorschlag zum Forschungsplan auf S. 3 unter dem Punkt 9. finden lässt, 
BArch DP 1/21011. 

15 Vgl. auch die Anlage über die Erledigung des Forschungsplans von 1954/55, BArch DP 1/21011. 
16 Bernhardt, Die Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft, S. 76. 
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unter der verantwortlichen Betreuung eines Abteilungsmitgliedes zufriedenstel- 
lend bearbeitet [wurde].“17 Von der Möglichkeit, selbständig publizistisch tätig zu 
werden, berichten Uwe-Jens Heuer und Hans Weber.18 In diesen Fällen wirkte die 
Redaktion der jeweiligen Zeitschrift jedoch als strenge Kontrollinstanz – so z. B. 
im Fall Schüsseler19. Dieser hatte einen Artikel verfasst, welcher dem MdJ vorgelegt 
worden war,20 und von diesem an die Redaktion SuR mit folgender Anmerkung 
weitergeleitet worden war: 

Da der Artikel einerseits äußerst wertvolle, aber auch unausführbare Gedanken enthält, 
beabsichtigen wir, zur gegebenen Zeit eine kritische Stellungnahme zu dem Artikel zu 
veröffentlichen.21 

Letztlich scheiterte der Artikel jedoch an der Redaktion der SuR, die ihn aufgrund 
inhaltlicher Kritiken ablehnte: 

Es werden die Grenzen der Gewalt und Nichtgewalt, des Zwanges und der Überzeugung 
völlig verwischt. Aus dem Bemühen, der objektiven Komplexität der staatlichen Leitung 
der sozialistischen Umwälzung in der Kodifizierung bestimmter Normenkomplexe Rech- 
nung zu tragen, werden Schlußfolgerungen gezogen, die praktisch undurchführbar und 
auch rechtspolitisch bedenklich sind.22 

Dieser Fall zeigt, dass die veröffentlichten Artikel der Fachzeitschriften einer stren- 
gen Zensur unterlagen, sodass es vorkommen konnte, dass selbst Artikel, die vom 
MdJ vorgeschlagen wurden, aufgrund rechtspolitischer Bedenken abgelehnt wur- 
den. 

17 Diese Aussage findet sich in der Tagungseinladung von Hilde Benjamin zu einer Tagung der 
Abteilung Strafrecht (BArch DP 1/21011). 

18 Heuer habe sein Dissertationsthema selbst ausgewählt und seinem Betreuer vorgeschlagen (Heuer, 
Im Streit, S. 38) und Weber berichtete in einem Interview für die Dissertationsschrift von Mahlmann 
von einer relativen Wissenschaftsfreiheit in den 50er und 60er Jahren (Mahlmann, Strafrechts- 
wissenschaft der DDR. Klassenkampftheorie und Verbrechenslehre, S. 169). Zur Biografie von 
Hans Weber siehe Anhang II.11. 

19 Schüsseler war zum Zeitpunkt der Anfrage Sekretär des Rates des Kreises Hettstedt. 
20 Brief der Redaktion SuR an das MdJ vom 6.7.1960 und die Antwort der Redaktion SuR an Schüsseler, 

BArch DP 1/22971. 
21 Antwort der Redaktion SuR an Schüsseler, BArch DP 1/22971. 
22 Antwort der Redaktion SuR an Schüsseler, BArch DP 1/22971. 
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2. Abgrenzung von der Bundesrepublik Deutschland 

Bei der Untersuchung der wissenschaftlichen Texte fiel auf, dass sehr viel Wert 
daraufgelegt wurde, sich von der Bundesrepublik abzugrenzen. Zwar liegt der Fo- 
kus dieser Arbeit auf der Behandlung von positiv-rechtlichen Ausgestaltungen 
zur Schuld, jedoch würde ein unvollständiges Bild entstehen, wenn die Abgren- 
zungsbemühungen der DDR-Rechtswissenschaft von kapitalistisch eingestellten 
Systemen nicht erwähnt würden. Aus diesem Grund soll hier kurz dargestellt wer- 
den, mit welchen Methoden sich die DDR-Rechtswissenschaftler in fast allen (!) 
ihren Schriften versuchten abzugrenzen. 

Man bediente sich dabei zweier Vorgehensweisen. Eine Methode war die Abgren- 
zung durch ausschweifende Kritik an den Methoden der „bürgerlichen“ Rechtswis- 
senschaft.23 Weitaus unterschwelliger war die zweite Methode. Abgrenzung funk- 
tionierte in rechtswissenschaftlichen Texten über suggestive Wortwahl. So wurden 
Argumente als „bürgerlich“, „imperialistisch“ oder „kapitalistisch“ bezeichnet und 
dem „Ausbeuterstaat“ zugerechnet oder mit Abwandlungen dieser Begrifflichkeiten 
gekennzeichnet.24 Diese Methode funktionierte nur, weil man auch in der Rechts- 
wissenschaft nicht müde wurde, das kapitalistische System der Bundesrepublik zu 
kritisieren und die Probleme der Bundesrepublik auch auf die Entwicklung der 
Rechtswissenschaft in der Bundesrepublik zurückzuführen.25 Aus diesem Grund 
assoziierte der Leser schon mit den Worten „imperialistisch“, „bürgerlich“ oder auch 
„kapitalistisch“ die sonst mit den Worten in Zusammenhang gebrachten Bilder 
des „Ausbeuterstaates“. Die Verwendung eines dieser zum Teil heute eher neu- 
tral wahrgenommenen Wörter war in der DDR nicht neutral, sondern diente der 
Beeinflussung der Bevölkerung. 

23 Als Beispiel kann die Abgrenzung von der finalen Handlungslehre und dem normativen Schuld- 
verständnis angeführt werden. Siehe dazu Kapitel 2.III. 

24 Dabei handelt es sich nicht um Ausnahmen, sondern um die Regel. Fast kein wissenschaftlicher 
Text kam ohne dieses Stilmittel aus. Aus diesem Grund wird nur auf einige Beispiele verwiesen: 
vgl. Lekschas, Fahrlässigkeitsverbrechen, S. 1; Lekschas, in: SuR 1957, 1280 (S. 1286); Lekschas, 
in: SuR 1954, 747 (S. 481); Büttner, in: SuR 1958, 706 (S. 706); Lekschas/Renneberg, in: SuR 
1958, 795 (S. 802 f.); Lekschas, in: SuR 1960, 44 (S. 45 ff.); M. Benjamin u. a., in: SuR 1962, 1198 
(S. 1205 f.); Renneberg, in: SuR 1963, 1595 (S. 1600 f.). 

25 Exemplarisch: Fries, in: NJ 1963, 22; Lekschas, in: SuR 1957, 1280, Lekschas/Loose/Renneberg, 
Verantwortung und Schuld, S. 10 ff. Renneberg, in: NJ 1952, 537 (S. 540); H. Schmidt/Beyer, in: 
NJ 1960, 310 (S. 311); Pchalek, in: NJ 1955, 487 (S. 487); Gerats, in: NJ 1951, 58 (S. 59 f.). 
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